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 Sie können mit uns sprechen: montags bis freitags 8.00 – 13.00 Uhr 
Sie erreichen uns:  mit der U-Bahnlinie U 42 Haltestelle Kreuzstraße, 
  mit dem Bus Linie 452 und 453 Haltestelle Leibniz-Gymnasium 
Im Internet unter:  www.roentgen-realschule.de 
Unsere Bankverbindung:  IBAN DE75440501990571000334 BIC DORTDE33XXX 

Dortmund, 08.10.2021 
 
 
Testungen und Maskenpflicht 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen und Euch einen Ausblick auf den Schulbetrieb nach den 
Herbstferien geben. Die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler werden nach den Ferien weiter 
fortgesetzt. Die Testungen finden jeden Montag, Mittwoch und Freitag statt. Die Teilnahme an den 
Tests ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Den Präsenzunterricht dürfen nur Schüle-
rinnen und Schüler besuchen, die am Test teilgenommen haben.  
Statt eines Tests in der Schule, kann der Test auch an einer Teststelle durchgeführt werden. Die dort 
ausgestellte Bescheinigung eines negativen Testergebnisses muss dann in der Schule vorgelegt 
werden. Das Testergebnis darf höchstens 48 Stunden alt sein.  
Für vollständig geimpfte oder genesene Personen entfällt die Verpflichtung zu den Selbsttests. Der 
Impfschutz oder die Genesung muss gegenüber der Schule schriftlich nachgewiesen werden. Erst 
dann können die Selbsttests entfallen. Hierzu muss der Klassenleitung der Impfnachweis oder der 
Nachweis über die Genesung in schriftlicher Form vorgelegt werden. 
Während der Herbstferien finden in der Schule natürlich keine Testungen statt. Deshalb kann der 
Schülerausweis während der Herbstferien nicht als Testnachweis genutzt werden kann. Für den 
Besuch sogenannter 3G-Veranstaltungen muss entsprechend ein Testnachweis aus einem Testzent-
rum vorgelegt werden. Die ist für unter 18jährige weiterhin kostenlos.  
Um das Infektionsrisiko nach den Ferien in der Schule möglichst gering zu halten, wende ich mich 
mit einer Bitte an Sie und Euch: Bitte nehmen Sie mit ihren Kindern an einem freiwilligen Selbst-
test am Ende der Ferien teil. Wird dieser am Samstag oder Sonntag durchgeführt, kann der Nach-
weis auch am ersten Schultag in der Schule genutzt werden. Ein Test in der Schule ist dann am 
Montag nicht erforderlich. 
 
Die Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes bleibt auch nach den Herbstferien vorerst bestehen. 
Sollte sich hier etwas ändern, werde ich Sie und Euch am Ende der ersten Schulwoche informieren. 
 
Genaue Informationen zu den Hygiene- und Verhaltensregeln sind wie gewohnt auf der Schul-
homepage zu finden. 
 
 
Ich wünsche erholsame Ferien und bleiben Sie / bleibt gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. S. Sauerwald 
Schulleiter 


